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Zweifellos wird die Publikation von Dr. Gubler in den Kreisen der Armenpfleger

Eingang und Verbreitung finden. Dr. C. A. Schmid.

Gesetzgebung des Bundes auf dem Gebiete des
Armeumesens.

Herr Regierungsrat Burren, Direktor des Armenwesens des Kantons Bern,
hat in der Sitzung des Nationalrates vom 7. Dezember 1917 folgende Motion
eingereicht:

„Der Bundesrat wird zu Bericht und Antrag eingeladen, ob nicht das
Znstandekommen eines Konkordates betreffend wohnörtliche Unterstützung durch

Bundesbeiträge an die Kantone, nach dem Vorbild der .Kriegszeit, zu fördern sei.

Die Unterzeichneten erblicken die angemessene Lösung dieser Frage in der
Aufnahme eines Art. 45 ^ in die Bundesverfassung, folgenden Inhaltes
(Redaktion vorbehalten):

„Der Bund kann auf dem Wege der Gesetzgebung Rechtsnormen siir die
interkantonale Armenfürsorge aufstellen, um deren wirksame und humane
Durchführung zu sichern und Heimschafsungen tunlichst zu verhindern.

Der Bund fördert die Erfüllung dieses Zweckes durch Beiträge an die Kantone.

Bis zum Erlaß eines Bundesgesetzes kann er ein gleiche Ziele anstrebendes

Konkordat zwischen Kantonen durch Beiträge an die Kantone unterstützen,
insbesondere an solche, deren kantonsfremde schweizerische Wohnbevölkerung mehr
als ihrer gesaniten Wohnbevölkerung ausmacht."

DRse Motion ist von folgenden 22 Nationalräten mitunterzeichnet worden:
Von den Freisinnigen Lohner, Koch, Moser-Bern, Waiser, Sträuli, Rothen-

berger, Bettex, Keller und Mächler; von den Katholisch-Konservativen:
Hartmann, Balmer, Holenstein, Schubiger, Büeler, Choqnard, Daucourt und Cattori:,
von den Sozialdemokraten Eugster-Züst und Schneebergcr; ferner von Bersier
(lib.-dem.), Rikli (Griitl.) nnd Gelpke (fraktionslos). 8t.

Verwendung des Alkoholzehntels pro 1916 durch die
Aantone.

Nach dem bundesrätlichen Berichte sind im Jahre 1916 im ganzen 626,201
Franken aufgewendet worden, und zwar: 164,026 Fr. ^ 26 für Bekämpfung
vorwiegend der Wirkungen des Alkoholismus; 270,078 Fr. ^ 43 H für
Bekämpfung vorwiegend der Ursache:? und 192,097 Fr. — 31 A? tür
Bekämpfung der Wirkungen und Ursachen zugleich. Der Bericht teilt,
wie üblich, die Verwendung des Alkoholzehntels in 13 Unterrubriken ein, die
alle mit der Bekämpfung des Pauperismus in irgend einen? engeren oder loseren

Zusammenhange stehen! in Unterrubrik XII erscheint ein Posten von 9635

Franken „für Armenversorgung im allgemeinen", unter welchem Titel 4 Kantone

Beträge eingestellt haben. Ob unter diesem Titel rubrizierte Beiträge an
Abstinenzvereine gerade richtig etikettiert sind? 8t.

Bern. Die kantonale Direktion des Armenwesens erließ an die Regierungsstatthalter

zuhanden der Armenbehörden der Einwohnergemeinden ein Kreis-
schreiben, worin diesen empfohlen wird, für dem Winter sich besonders der

verkost geldet er? Kinder durch teilweise Aufhebung der herabgesetzten
Köstgeldvergütungen sowie der Se I b st v e r p f I e g e r durch Zulassung in die

Volksküchen und Suppenanstalten in größerm Umfange anzunehmen um
den besondern schwierigen Verhältnissen dieser beiden Kategorien im Ärinen-
wefen vermehrte Rücksicht zu tragen. X.
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